
Klarstellungs- und Ergänzungssatzung der Gemeinde 
Holthusen für einen Teilbereich der Ortslage Holthusen 

 
Die Gemeinde erlässt aufgrund des § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 3 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 
September 2004 (BGBI. I. S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBI. I S. 1548) nach Beschlussfassung durch die 
Gemeindevertretung der Gemeinde Holthusen vom ............................ die 
nachstehende Klarstellungs- und Ergänzungssatzung der Gemeinde Holthusen 
für einen Teilbereich der Ortslage Holthusen Am Wiesenweg und nördlich des 
Wiesenweges an der K 62. 
 
 

§ 1 
Räumlicher Geltungsbereich 

  
(1) Die Grenzen für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil werden gemäß den in dem 

beigefügten Lageplan ersichtlichen Darstellungen festgelegt und ergänzt. 
 

(2) Der beigefügte Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung. 
 

 
§ 2 

Zulässigkeit von Vorhaben 
              
(1) Innerhalb der in § 1 festgesetzten Grenzen des Klarstellungssatzung richtet sich die 

planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben (§ 29 BauGB) ausschließlich nach § 34  
BauGB. 

 
(2) Innerhalb der in § 1 festgelegten Grenzen der Ergänzungssatzung richtet sich die 

planungsrechtliche Zulässigkeit im Übrigen nach § 34 BauGB.  
                 
  

§ 3 
Ergänzungssatzung; Festsetzungen innerhalb der ergänzten Gebiete 

 
(1) Die Hauptgebäude sind traufständig zur Straße auszurichten. (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

 
(2) Es sind nur Einzelhäuser zulässig. (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

 
(3) Innerhalb der Einzelhäuser sind je Einzelhaus maximal zwei Wohnungen zulässig. (§ 9 

Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 
 
 

§ 4 

Festsetzungen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft (§ 9 Abs. 1a BauGB) 

 
Zur Kompensation der Eingriffe sind auf jedem Baugrundstück innerhalb des 
einbezogenen Bereiches des Satzungsgebietes 5 Obstbaumpflanzungen durchzuführen. 
Die Pflanzungen sind auf den rückwärtigen Grundstücksflächen herzustellen. Es sind 
standortgerechte und einheimische Obstbäume zu pflanzen. Für die 
Obstbaumpflanzung sind ausschließlich Hochstämme mit einem Stammumfang von 10-
12 cm der Arten Apfel (Malus), Birne (Pyrus), Pflaume (Prunus) oder Kirsche (Prunus) 
zu verwenden.  
 
 



§ 5  
Nachrichtliche Übernahmen und Hinweise 

  
(1) Realisierung der Anpflanzungen - Anpflanzungen auf dem Grundstück nach § 34 Abs. 4 

Satz 1 Nr. 3 BauGB sind spätestens in der Pflanzperiode nach Fertigstellung der 
Hochbauten auf dem betroffenen Grundstück abnahmefähig abzuschließen und der 
Gemeinde Holthusen mitzuteilen. Nach Abschluss der Bepflanzung erfolgt eine 
Abnahme durch eine/n Mitarbeiter/in der Gemeinde Holthusen. Die auf dem Grundstück 
geplanten Bepflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und bei Ausfall durch 
Ersatzpflanzungen zu komplettieren.  
 

(2) Bodendenkmalpflege – Ob und in welchem Maße Bau- oder Bodendenkmale berührt 
sind, wird im Laufe des Planverfahrens ermittelt. Da bei Bauarbeiten jedoch jederzeit 
archäologische  Funde und Fundstellen entdeckt werden können, werden Hinweise mit 
berücksichtigt. Um die Arbeiten nötigenfalls baubegleitend archäologisch betreuen zu 
können, ist es erforderlich, der unteren Denkmalschutzbehörde den Beginn der 
Erdarbeiten rechtzeitig, und zwar mindestens zwei Wochen vorher schriftlich und 
verbindlich anzuzeigen. Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige 
Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist § 11 gemäß DSchG M-V die zuständige untere 
Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum 
Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des Landesamtes für Kultur und 
Denkmalpflege in unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hierfür der 
Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die 
den Wert des Fundes erkennen. Diese Erhaltungsverpflichtung erlischt 5 Werktage nach 
Zugang der Anzeige, kann jedoch durch die untere Denkmalschutzbehörde zur 
Sicherstellung einer fachgerechten Untersuchung und Bergung im Rahmen des 
Zumutbaren verlängert werden (§ 11 Abs. 3 DSchG M-V).  

 
(3) Leitungsbestand - Innerhalb des Satzungsgebietes sind Leitungen von Ver- und 

Entsorgungsträgern vorhanden. Die Leitungen dieser Ver- und Entsorgungsträger dürfen 
durch Baumaßnahmen nicht beeinträchtigt werden. Im Baugenehmigungsverfahren sind 
die Ver- und Entsorgungsträger zu beteiligen.  

 
(4) Altlasten – Im Rahmen des Stellungnahmeverfahrens wird ermittelt, ob Erkenntnisse 

über Altlasten oder altlastverdächtige Flächen für das Plangebiet vorliegen. Sollten bei 
Erdarbeiten Auffälligkeiten, wie unnatürliche Verfärbungen bzw. Gerüche des Bodens 
auftreten, ist das Umweltamt des Landkreises Ludwigslust-Parchim, Sachgebiet 
Altlasten / Immissionsschutz, unverzüglich zu informieren. 

 
(5) Bundesbodenschutzgesetz - Werden schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten im 

Sinne des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) festgestellt, sind mit der 
zuständigen Behörde, Staatliches Amt für Umwelt und Natur Schwerin, gemäß § 13 
BBodSchG die notwendigen Maßnahmen abzustimmen (Sanierungsuntersuchung, 
Sanierungsplanung, Sanierung bzw. Sicherung). Bei der Erfüllung dieser Pflichten ist die 
planungsrechtliche zulässige Nutzung der Grundstücke und das sich daraus ergebende 
Schutzbedürfnis zu beachten, soweit dieses mit den Bodenfunktionen nach § 2 Abs. 2 
BBodSchG zu vereinbaren ist. Für jede Maßnahme, die auf den Boden einwirkt, hat der 
Vorhabenträger die entsprechende Vorsorge zu treffen, dass schädliche 
Bodenveränderungen nicht hervorgerufen werden. Bodeneinwirkungen sind zu 
vermeiden bzw. zu vermindern, soweit das im Rahmen der Baumaßnahmen 
verhältnismäßig ist. Bei der Sicherung von schädlichen Bodenveränderungen ist zu 
gewährleisten, dass durch die verbleibenden Schadstoffe keine Gefahr oder erhebliche, 
nachteilige Belastung für den Einzelnen oder die Allgemeinheit entstehen. Im Falle einer 
Sanierung muss der Vorhabenträger dafür sorgen, dass die Vorbelastungen des Bodens 
bzw. die Altlast soweit entfernt werden, dass die für den jeweiligen Standort zulässige 
Nutzungsmöglichkeit wieder hergestellt wird. Diese Hinweise werden allgemeingültig 
dargestellt, da bisher für den Standort keine Altlasten bekannt sind. Es handelt sich 
lediglich um vorsorglichen Hinweis. 
 



(6) Katastrophenschutz - Durch das Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der 
Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Ludwigslust-Parchim wurde mitgeteilt, dass 
Belange der landesrelevanten Gefahrenabwehr nicht berührt sind. Konkrete und aktuelle 
Angaben für die Kampfmittelbelastung (Kampfmittelbelastungsauskunft) der i. R. 
stehenden Fläche sind beim Munitionsbergungsdienst des Landesamtes für zentrale 
Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Ludwigslust-Parchim 
erhältlich. Tiefbauarbeiten sind mit entsprechender Vorsicht durchzuführen. Sollten bei 
diesen Arbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände oder Munition aufgefunden 
werden, ist aus Sicherheitsgründen die Arbeit an der Fundstelle und der unmittelbaren 
Umgebung sofort einzustellen und der Munitionsbergungsdienst zu benachrichtigen. 
Nötigenfalls ist die Polizei und ggf. die örtliche Ordnungsbehörde hinzuzuziehen. 

 
 

§ 7  
In-Kraft-Treten 

 
(1) Die Satzung tritt mit Ablauf des Tages der Bekanntmachung in Kraft.     

 


